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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV  Anlage 11 

An die untere Bauaufsichtsbehörde 
Landkreis / Stadt 

      

 Eingangsvermerk 

 

Aktenzeichen 

Antrag auf Eintragung einer Baulast 
nach § 84 BbgBO 

1. Antragstellerin / Antragsteller – begünstigtes Grundstück 
Name / Firma 

      
Vorname 
      

Straße 
      

Hausnummer  
      

Land 
    

PLZ 
      

Ort 
      

Telefon 
      

Fax 
      

E-Mail 
      

 2. Begünstigtes Grundstück 
Gemarkung 
      

Flur 
      

Flurstück(e) 
      

Straße 
      

Hausnummer  
      

PLZ 
      

Ort 
      

3. Baulastgeber / Eigentümer – belastetes Grundstück  weiter, siehe Anlage 
Name / Firma 

      
Vorname 
      

Straße 
      

Hausnummer  
      

Land 
    

PLZ 
      

Ort 
      

Telefon 
      

Fax 
      

E-Mail 
      

4. Baulastgeber / Erbbauberechtigter – belastetes Grundstück  weiter, siehe Anlage 
Name / Firma 

      
Vorname 
      

Straße 
      

Hausnummer  
      

Land 
    

PLZ 
      

Ort 
      

Telefon 
      

Fax 
      

E-Mail 
      

 5. Belastetes Grundstück 
Gemarkung 
      

Flur 
      

Flurstück(e) 
      

Straße 
      

Hausnummer  
      

PLZ 
      

Ort 
      

6. Art der Baulast 
    Sicherung einer Zufahrt     Sicherung von Abstandsflächen 
    Vereinigungsbaulast     Sicherung eines Brandschutz-Abstandes 
    Sicherung von Leitungsrechten     Sicherung von Stellplätzen 
    Sicherung gemeinsamer Bauwerksteile     Sicherung eines Spielplatzes 
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7. Baulastfläche 
Länge 
      

Breite 
      

Größe 
      

 
Die Baulastfläche ist auf beigefügtem Lageplan vom       dargestellt. 

 

8. Zweck der Baulasteintragung 

      

9. Hinweise 

Die Eintragung einer Baulast setzt das schriftliche Einverständnis aller Eigentümer der zu  
belastenden Grundstücke voraus und wird erst nach der Eintragung durch die untere 
Bauaufsichtsbehörde wirksam. Die Kosten für die Eintragung von Baulasten gemäß 
Baugebührenordnung sind vom Antragsteller zu tragen. 

10. Unterschrift 
Ort 

      
Datum 

       

Unterschrift des Antragstellers   

Anlage 11 Stand 07-2016 
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